
Verfahrenskostenerlass

Ich beantrage die Bewilligung des Verfahrenskostenerlasses.

Alle bisherigen Gerichts-, Verfahrenskosten u. Auslagen wurden
gemäß §§ 30, 66 [ggf. i.V.m. § 21] GKG, i.V.m. § 10 KostVfG
eingestellt, da vollständig Mittellos/falsche Rechtsanwendung.

Ich mache einen Schadenersatzanspruch gegenüber dem Land Niedersachsen/der Stadt Braunschweig [Amtshaftung] n. Art. 34 
GG i.Vm. §§ 826, 839 BGB; § 71 (2) GVG [Repetitorium Staatsrecht III; Francovich-Rechtsprechung des EuGH/ECHR; gem. 
EG-Vertragrecht]; gem. §§ 7, 8 BDSG; gem. § 18 (1) u. § 28 (1), 1., 2., (2) NDSG geltend, auf §§ 300, 301 ZPO abstellend.

Zusatzhinweis
Es wird darauf hingewiesen, daß jedwede Art u. Maßnahme

der Vollstreckung gem. BVerfGE 1 BvR 361/78 grundgesetzwidrig ist.
§ 14 VwKostG

  (2)  Kosten, die bei richtiger Behandlung der Sache durch die Behörde nicht entstanden wären, 
werden nicht erhoben. Das gleiche gilt für Auslagen, die durch eine von Amts wegen veranlaßte 

Verlegung eines Termins oder Vertagung einer Verhandlung entstanden sind.

Aufgrund unbilliger Härte, falscher
Rechtsanwendung, amtsindizierter
wirtschaftl. Verarmung7Verelendung.
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